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Dipl.-Pädagogin Birgit Kaufhold 

Verfahrensbeistandschaften ● Umgangspflegschaften ● Ergänzungspflegschaften 

3. Mit der Vollendung des 3. Lebensjahres  
 
a) Du hast einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 24 SGB-VIII = 
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)) 

 
§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in 

Kindertagespflege 
 

(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung 
steht. 

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege vorzuhalten. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn  
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 
2. die Erziehungsberechtigten  

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 
Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese 
Person an die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen 
Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind 
verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch 
nehmen wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die 
pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl 
zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der 
beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen. 

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 Abs. 3 können auch vermittelt 
werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. In diesem Fall 
besteht die Pflicht zur Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 
nicht; Aufwendungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können erstattet werden. 

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. 
 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__24.html 
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b) Du hast ein Recht darauf, dass in familiengerichtlichen Verfahren durch eine 
Anhörung deine Neigungen, Bindungen und Wille angehört und berücksichtigt 
werden, wenn es deinem Wohl entspricht (159 FamRG = Gesetz über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Mit 3 
Jahren wird dich das Gericht grundsätzlich anhören.  

 
§ 159 Persönliche Anhörung des Kindes (FamRG) 

 
(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr 

vollendet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann 
von einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art 
der Angelegenheit nicht angezeigt ist. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, 
wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von 
Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen 
angezeigt ist. 

(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht aus 
schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen Gefahr 
im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens 
in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert werden, 
soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu 
befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem 
Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in 
dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der persönlichen 
Anhörung im Ermessen des Gerichts. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__159.html 
 
 
Zum Nachlesen: 
ZKJ 2009, 463: "Unterlassene Anhörung des Kindes, das das 3. Lebensjahr vollendet 
hat, als schwerer Verfahrensmangel“, OLG Naumburg, Beschluss vom 05.03.2009 - 8 
UF 218/08 
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c) Kinder dürfen bei Veranstaltungen (Hörfunk und Fernsehen) ab 3 Jahre für eine 
begrenzte Zeit mitwirken (§ 6 Abs. 1a JArbschG = Gesetz zum Schutz der 
arbeitenden Jugend). 

 
§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 

 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß  

1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in 
der Zeit von 10 bis 23 Uhr, 

2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen sowie 
bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger 
sowie bei Film- und Fotoaufnahmen  
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 

bis 17 Uhr, 
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr 

gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine 
Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, 
Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen, 
Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder 
Darbietungen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die 
Beschäftigung nur bewilligen, wenn  
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt haben, 
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche 

Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die 
Beschäftigung nicht bestehen, 

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung 
der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen sind, 

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sichergestellt 
sind, 

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von 
mindestens 14 Stunden eingehalten wird, 

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird. 
(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,  

1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden darf, 
2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte. 

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich 
bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids 
beschäftigen. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__6.html 


